
 

 

 

 

 

 

 

19. Februar 2026 

 

 

 

Stellungnahme des BSI zum Verordnungsentwurf zur Streichung von Silber E 174, hier: 

Übergangsregelung 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr …, 

 

als Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI), der mit rund 

250 Direktmitgliedern, Landesgruppenmitgliedern, Fördermitgliedern und Kooperationspartnern 

namhafte Familienunternehmen und Craft-Hersteller sowie internationale Konzerne vertritt, 

möchten wir uns im Zusammenhang mit dem in Anlage beigefügten Verordnungsentwurf zur 

Streichung von Silber (E 174) mit dem folgenden Anliegen an Sie wenden: 

 

Derzeit ist Silber (E 174) in Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 (Anhang II 

Teil E) nur in folgendem geringen Umfang zugelassen:  

 

• Liköre (Kat. 14.2.6),  

• Sonstige Süßwaren als äußerliche Beschichtung von Zuckerwaren (Kat. 5.2) und  

• Verzierungen, Überzüge und Füllungen zur Dekoration von Schokoladen (Kat. 5.4).  

 

Die Verordnung zur Streichung von Silber E 174 aus der EU-Zulassung soll laut dem Vorschlag 

sechs Monate nach Inkrafttreten wirksam werden. Für die Übergangsfrist sieht Artikel 3 

folgende Regelung vor:  
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„Foods containing silver (E 174) that have been lawfully placed on the market before 

… [6 months after the date of entry into force of this Regulation] may continue to be 

marketed until their date of minimum durability or ‘use-by date’.“  

 

Die rechtsunverbindliche deutsche Übersetzung lautet: 

 

„Lebensmittel, die Silber (E 174) enthalten und vor dem … [sechs Monate nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung] rechtmäßig in Verkehr gebracht wurden, dürfen bis 

zu ihrem Mindesthaltbarkeits- oder Verbrauchsdatum weiterhin vertrieben werden.“ 

 

Der Entwurf der Übergangsregelung knüpft für alle dieser Lebensmittel an 

Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum an. Diese Regelung ist für Liköre, die kein 

Mindesthaltbarkeitsdatum ausweisen (müssen), nicht sachgerecht.  

 

Wir schlagen daher folgenden ergänzenden Text mit einer herstellungsbezogenen 

Stichtagsregelung vor: 

 

„… (as above). Liqueurs, as defined in Regulation (EU) 2019/787, containing silver (E 

174) that have been lawfully manufactured before … [six months after the entry into 

force of this Regulation] may continue to be placed on the market thereafter.“ 

 

Die rechtsunverbindliche deutsche Übersetzung lautet: 

 

„… (wie oben). „Liköre im Sinne der Verordnung (EU) 2019/787, die Silber (E 174) 

enthalten und vor dem … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] 

rechtmäßig hergestellt wurden, dürfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin in Verkehr 

gebracht werden.“ 

 

Wir bitten um Berücksichtigung im Rahmen des europäischen 

Verordnungsgebungsverfahrens. 

 

Mit freundlichen Grüßen  


